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Einleitung 

§ 1 Einführung in das Thema 

In einer Zeit, in der der langfristige Bestand des Generationenvertrages in 
bezug auf die Renten immer häufiger in Frage gestellt wird, wächst neben dem 
Bedürfnis einer privaten Vorsorge die Bedeutung der Absicherung im Alter 
durch eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung. Der Wert dieser sog. 
zweiten Säule des sozialen Sicherungssystems1 für den einzelnen Arbeitnehmer 
muß sich daran messen lassen, ob und inwieweit seine Interessen im Falle der 
Insolvenz seines Arbeitgebers gewahrt werden. Das gilt insbesondere in einer 
Zeit, in der immer neue "Insolvenzrekorde" gemeldet werden2• 

Damit der Arbeitnehmer im Krisenfall seine Alterssicherung nicht verliert, 
gewährt ihm das Betriebsrentengesetz (BetrA VG3) in den §§ 7-15 BetrAVG In-
solvenzschutz. Statt des insolventen Arbeitgebers trägt der Pensionssicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit4 die Versorgungsverbindlichkeiten. Ob das auch 
dann gilt, wenn ein insolventer Betrieb oder ein Betriebsteil des insolventen 
Unternehmens veräußert wird, ist eine der meist diskutierten Fragen im Ruhe-
geldrecht. Im Zentrum der Diskussion steht insbesondere die Vorschrift des 
§ 613 a BGB. Nach § 613 all BGB tritt derjenige, der einen Betrieb durch 
Rechtsgeschäft erwirbt, in die Rechte und Pflichten der zum Zeitpunkt des 
Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnisse ein. Ob dies auch dann gilt, wenn 
über das Vermögen des Betriebsveräußerers das Konkursverfahren eröffnet wor-
den ist, wurde bereits in einigen wissenschaftlichen Abhandlungen thematisiert. 
Trotzdem rechtfertigt sich die vorliegende Arbeit aus folgenden Gründen: Das 
eröffnete Konkursverfahren ist nur eines von mehreren Stadien der Insolvenz. 

I Vg!. jüngst BVerwG, ZIP 1995, 1527. 

2 Vg!. etwa in der ,;FAZ" v. 8.11.1995, S. 17: "In Deutschland droht ein neuer Insolvenzrekord". 
Einzelheiten zum Anstieg der Insolvenzen im Statistischen Jahrbuch der Bundesrepublik Deutsch· 
land, 1995, S. 138 ff. 

3 Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung i.d.F. v. 19.12.1974 (BGB!. I, 
S. 3610). 

4 Künftig abgekürzt PSV. 
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In Betracht kommen zudem noch das Stadium nach Ablehnung der Konkurser-
öffnung mangels Masse, das Stadium vor und nach einem Einstellungsbeschluß, 
der Zeitraum zwischen der Konkurseröffnung und der Aufhebung des Eröff-
nungsbeschlusses im Rechtsmittelverfahren sowie das Stadium zwischen der 
Konkursantragsstellung und der konkursgerichtlichen Entscheidung, also das 
Konkurseröffnungsverfahren. Die verschiedenen Insolvenzstadien sind auch für 
die Insolvenzsicherung im Recht der betrieblichen Altersversorgung von Bedeu-
tung. Das wird insbesondere dadurch deutlich, daß die Eröffnung des Konkurs-
verfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers nur ein Fall von insgesamt 
sechs Sicherungsfällen darstellt, in denen das Betriebsrentengesetz nach § 7 
I BetrA VG Insolvenzschutz gewährt. Die Frage der Erwerberhaftung nach 
§ 613 aI BGB und insbesondere diejenige der Kollision zwischen der Erwer-
berhaftung und der Einstandspflicht des PSV beschränken sich mithin nicht nur 
auf den Fall einer Betriebsveräußerung während des Konkursverfahrens. Gerade 
diese Konstellation stand bislang aber eindeutig im Mittelpunkt der Diskussion. 
Die Probleme einer Harmonisierung der Erwerberhaftung nach § 613 a I BGB 
mit der insolvenzrechtlichen Absicherung der betrieblichen Altersversorgung 
ergeben sich gleichermaßen in allen Stadien der Insolvenz; sie bilden im folgen-
den den Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

Zudem hat der Gedanke der Untemehmenssanierung in Form einer übertra-
genden Sanierung durch die Diskussion um die Insolvenzrechtsreform und die 
am 18.10.1994 verabschiedete Insolvenzordnung (InsO)5, deren Neuregelungen 
mit in diese Untersuchung einbezogen worden sind, einen neuen Stellenwert 
erlangt, der auch zu einer Neubelebung des Streits um die Anwendbarkeit des 
§ 613 a BGB bei Insolvenz des Veräußerers führen muß. 

I. Der Begriff der "übertragenden Sanierung" 

Den Begriff der "übertragenden Sanierung" hat K. Schmidt geprägt6• Er be-
schreibt damit den Vorgang, daß die nichthaftenden Träger des sich im Konkurs 
befindlichen Unternehmens, also beispielhaft die Gesellschafter einer GmbH, 
eine neue Gesellschaft allein mit dem Ziel gründen, das marode Unternehmen 

S BGBI. I 1994, S. 2866. 

6 ZIP 1980, 328, 336. - Vgl. auch K. Schmidt, ZGR 1984, 196, 198; ders., in: Leipold, Wege 
zum Insolvenzrecht der Unternehmer, 1990, S. 141 ff.; ders., Insolvenzrecht im Umbruch, 1991, 
S. 67 ff. 
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zu erwerben7• Heute wird der Begriff der "übertragenden Sanierung" im all-
gemeinen weiter gefaßt. Als übernehmender Unternehmens träger kommt nicht 
nur eine neu gegründete Gesellschaft, sondern auch eine bestehende Gesell-
schaft, beispielsweise ein Konkurrenzunternehmen, in Betracht8• Im folgenden 
soll daher die Betriebsveräußerung an eine Gesellschaft, die von den nicht-
haftenden Trägem des veräußerten Unternehmens gegründet worden ist, um das 
konkursbefangene Unternehmen zu erwerben, als "übertragende Sanierung im 
engeren Sinne" bezeichnet werden. 

11. Eingrenzung des Themas 

Diese Arbeit beschränkt sich auf eine Untersuchung der Erwerberhaftung für 
Ruhegeldanwartschaften. Die zweite große Fallgruppe, bei der die Frage der 
Erwerberhaftung nach dem Übergang eines maroden Betriebes eine bedeutsame 
Rolle spielt, nämlich die Übemahmehaftung für rückständigen Lohn, wird be-
wußt ausgeklammert. Die Insolvenzsicherung durch das von der Bundesanstalt 
für Arbeit zu leistende Konkursausfallgeld (§§ 141 a ff. AFG) weist zwar 
zahlreiche Parallelen zur Insolvenzsicherung im Recht der betrieblichen Alters-
versorgung auf; ein wesentlicher Unterschied liegt jedoch bereits in der Funk-
tion beider Insolvenzsicherungen: Während das Konkursausfallgeld eine Schnel-
leistung als Unterhaltsersatz darstellt, geht es bei der Insolvenzsicherung VOn 
Ruhegeldanwartschaften um eine langfristige Bedarfsdeckung. Diese unter-
schiedlichen Zwecke, die sich auch positivrechtlich niedergeschlagen haben9, 

ziehen vor allem im Hinblick auf die Kollision mit einer möglichen Haftung 
des Betriebserwerbers unterschiedliche Beurteilungen nach sich, die im Rahmen 

7 Abzugrenzen ist diese Gesellschaft von der sog. Auffanggesellschaft. Auch die Auffanggesell-
schaft basiert zwar auf einer Neugründung aus Anlaß der Unternehmenskrise. Sie wird jedoch von 
den Gläubigem gebildet, und zwar regelmäßig mit dem Ziel, das Konkursverfahren abzuwenden. 
- Vgl. dazu nur Gottwald, KTS 1984, 1, 16 f. 

• BFH, DB 1986, 1803; Angermann, Zivilrechtliche Probleme beim Unternehmenskauf, 1987, 
S. 163; Baur, JZ 1982, 577, 578; Berscheid, in: Festschrift, Die Arbeitsgerichtsbarkeit, 1994, 
S.405, 429 f.; ders., AnwBl 1995, 8, 16; Gottwald / Heime, Insolvenzrechts-Handbuch, § 5 
Rdnr. 5; Groß, Sanierung durch Fortführungsgesellschaften, 1982, S. 165 ff.; ders., KTS 1982,305 
ff.; Hanau, KTS 1982,625,628; Kuhn / Uhlenbruck, KO, § 1 Rn. 80 I, Vorbem. L § 207 Rn. 1; 
Stürner, ZIP 1982,761,763,771; Timm, ZIP 1983, 225, 226. 

9 Vgl. z.B. § 141 e AFG (Antragserfordernis und Ausschlußfrist) sowie insbesondere § 141 f. 
AFG (sog. vorfinanziertes Konkursausfallgeld). Entsprechende Vorschriften enthält das Betriebs-
rentengesetz nicht. 


